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BESCHREIBUNG DER VERGÜTUNG DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER 
(TAGESORDNUNGSPUNKT 9) 
 
 
Gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier 
Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine rein be-
stätigende Beschlussfassung der bestehenden Vergütung zulässig ist. 
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 14 Ziff. 2 bis 9 der Satzung geregelt, der wie 
folgt lautet: 
 

"§ 14 
 

[...], Aufsichtsratsvergütung 
 

1. […] 
 

2. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält eine feste jährliche Vergütung in Höhe von 
25.000,00 €. 

 
3. Für die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten die Mitglieder des Auf-

sichtsrats zusätzlich: 
 

3.1 der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 25.000,00 €, jedes andere Mitglied des 
Prüfungsausschusses 5.000,00 €; 

 
3.2 der Vorsitzende eines anderen Ausschusses 10.000,00 €, jedes andere Mitglied ei-

nes anderen Ausschusses 2.500,00 €, sofern der andere Ausschuss jeweils mindes-
tens einmal im Geschäftsjahr tätig geworden ist. 

 
Die Mitgliedschaft im Nominierungsausschuss und in ad hoc gebildeten Ausschüs-
sen bleibt unberücksichtigt. Übt ein Mitglied des Aufsichtsrates zur gleichen Zeit 
mehrere Ämter aus, erhält es nur die Vergütung für das am höchsten vergütete 
Amt. 

 
4. Anstelle der in Ziffer 2 und Ziffer 3 genannten Vergütung erhält der Vorsitzende des Auf-

sichtsrates eine feste jährliche Vergütung von 75.000,00 €, seine Stellvertreter eine feste 
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jährliche Vergütung von jeweils 50.000,00 €. Damit ist auch die Übernahme von Mitglied-
schaften und Vorsitzen in Ausschüssen abgegolten. 
 

5. Mitglieder des Aufsichtsrates, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während 
eines vollen Jahres angehört oder jeweils den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz 
des Aufsichtsrats oder den Vorsitz eines Ausschusses nicht während eines vollen Jahres 
innegehabt haben, erhalten für jeden angefangenen Kalendermonat ihrer Tätigkeit die 
Vergütung zeitanteilig. Eine zeitanteilige Vergütung für Ausschusstätigkeiten setzt vo-
raus, dass der betreffende Ausschuss im entsprechenden Zeitraum zur Erfüllung seiner 
Aufgaben getagt hat. 
 

6. Die Vergütung ist zahlbar binnen eines Monats nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjah-
res. 
 

7. Für die persönliche Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrates, eines Ausschusses und 
einer Hauptversammlung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates ein fixes Sitzungsgeld 
in Höhe von 2.000,00 €. Als persönliche Teilnahme zählt auch die Zuschaltung im Rahmen 
einer Telefon- oder Videokonferenz, für die Zuschaltung im Rahmen einer Telefon- oder 
Videokonferenz erhalten die betreffenden Teilnehmer ein fixes Sitzungsgeld in Höhe von 
1.000,00 €. Finden an einem Tag mehrere Aufsichtsrats- und/ oder Ausschusssitzungen 
und/oder eine Hauptversammlung statt, werden fixe Sitzungsgelder nur für eine Sitzung 
bzw. Hauptversammlung gezahlt. 
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende und die stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden erhal-
ten für von ihnen jeweils geleitete Aufsichtsrats- und Ausschusssitzungen den doppelten 
Betrag des fixen Sitzungsgelds. Die Vorsitzenden von beschließenden Ausschüssen des 
Aufsichtsrates, die nicht zugleich Aufsichtsratsvorsitzender oder stellvertretender Auf-
sichtsratsvorsitzender sind, erhalten für von ihnen geleitete Ausschusssitzungen eben-
falls den doppelten Betrag. Ist ein Aufsichtsratsmitglied Vorsitzender mehrerer beschlie-
ßender Ausschüsse, erhält er den doppelten Betrag nur einmal. 
 
Das fixe Sitzungsgeld ist binnen vier Wochen nach Beendigung einer Sitzung bzw. der 
Hauptversammlung fällig. 
 

8. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten die ihnen anlässlich ihrer Tätigkeit entstehen-
den Aufwendungen, insbesondere Kommunikations- und Reisekosten sowie die auf Ver-
gütung und Aufwandsersatz zu entrichtende Umsatzsteuer ersetzt. 

 
9. Die Hauptversammlung kann die Vergütung und den Kostenersatz des Aufsichtsrates au-

ßerhalb der Satzung mit einfacher Stimmenmehrheit abweichend von den vorstehenden 
Regelungen festsetzen, insbesondere Vergütung und Kostenersatz herabsetzen, erhöhen, 
pauschalieren oder nach Art und Zusammensetzung ändern." 

 

Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und Überwachung des Vorstands, der die Gesell-
schaft unter eigener Verantwortung leitet und deren Geschäfte führt. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrats haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die sowohl in ihrer Struktur als 
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auch in ihrer Höhe die Anforderungen an das Aufsichtsratsamt, die zeitlichen Belastungen 
sowie die Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder für die Gesellschaft berücksichtigt. Dem 
wird durch die bestehende Satzungsregelung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
hinreichend Rechnung getragen: § 14 Ziff. 2 bis 9 der Satzung sieht – neben Sitzungsgeld und 
Auslagenersatz – eine reine Festvergütung vor. Die Unabhängigkeit der Vergütung des Auf-
sichtsrats von erfolgsorientierten Kennzahlen soll eine neutrale und objektive Wahrnehmung 
der Kontrollfunktion durch die Mitglieder des Aufsichtsrats sicherstellen. Die Gewährung ei-
ner reinen Festvergütung entspricht der Anregung G.18 Satz 1 DCGK. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter erhalten eine gegenüber den übri-
gen Mitgliedern des Aufsichtsrats erhöhte Festvergütung. Außerdem ist eine zusätzliche feste 
Vergütung für die Tätigkeit in den in § 14 Ziff. 3 der Satzung genannten Ausschüssen des Auf-
sichtsrats vorgesehen; die Mitgliedschaft im Nominierungsausschuss und in ad hoc gebildeten 
Ausschüssen wird demgegenüber nicht zusätzlich vergütet. Die Vergütung der Aufsichtsrats-
mitglieder steht damit im Einklang mit der Empfehlung G.17 DCGK, wonach der mit diesen 
Funktionen verbundene höhere zeitliche Aufwand der Aufsichtsratstätigkeit berücksichtigt 
werden soll. 

Die Höhe der in § 14 Ziff. 2 bis 9 der Satzung festgelegten Vergütungsleistungen ist nach Auf-
fassung von Vorstand und Aufsichtsrat angemessen. Durch die Angemessenheit der Aufsichts-
ratsvergütung ist sichergestellt, dass die Gesellschaft auch weiterhin in der Lage sein wird, 
hervorragend qualifizierte Kandidaten und Kandidatinnen für eine Mitgliedschaft im Auf-
sichtsrat der Gesellschaft zu gewinnen; hierdurch trägt die Aufsichtsratsvergütung nachhaltig 
zur Förderung der Geschäftsstrategie sowie zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei. 


	BESCHREIBUNG DEr Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (Tagesordnungspunkt 9)
	Gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine rein bestätigende Beschlussfassung der bestehenden Vergütung zulässig ist.
	Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 14 Ziff. 2 bis 9 der Satzung geregelt, der wie folgt lautet:
	Aufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und Überwachung des Vorstands, der die Gesellschaft unter eigener Verantwortung leitet und deren Geschäfte führt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die sowohl in ...
	Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter erhalten eine gegenüber den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrats erhöhte Festvergütung. Außerdem ist eine zusätzliche feste Vergütung für die Tätigkeit in den in § 14 Ziff. 3 der Satzung gena...
	Die Höhe der in § 14 Ziff. 2 bis 9 der Satzung festgelegten Vergütungsleistungen ist nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat angemessen. Durch die Angemessenheit der Aufsichtsratsvergütung ist sichergestellt, dass die Gesellschaft auch weiterhin...

